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Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

 

das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration nimmt im Einvernehmen mit dem 

Ministerium der Justiz und für Europa zu dem Antrag wie folgt Stellung: 

 

Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

zu berichten, 

1. inwieweit, zumindest unter Angabe der Orte, der durchsuchten Räumlichkeiten, der 

Zahl der Räumlichkeiten, der beschlagnahmten Gegenstände, der dabei angetroffe-

nen Personen oder Sympathisanten der sogenannten „Osmanen Germania“ und der 
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eingesetzten Kräfte, bei den sogenannten „Osmanen Germania“ in fünf Bundeslän-

dern am 7. März 2017 Aktionen der Strafverfolgungsbehörden stattfanden; 

Zu 1.: 

Das hessische Landeskriminalamt führte mit Unterstützung von Kräften der betroffe-

nen Länder am 7. März 2017 in mehreren Bundesländern Durchsuchungsmaßnahmen 

bei Mitgliedern der „Osmanen Germania“ durch. In Baden-Württemberg erfolgten an 

fünf Objekten Durchsuchungsmaßnahmen – dabei handelte es sich um Büros von Si-

cherheitsfirmen und Steuerberatern im Landkreis Waldshut und im Landkreis Lörrach. 

Im Rahmen der Durchsuchungen wurden Firmenunterlagen und Speichermedien si-

chergestellt, die im Weiteren durch die ermittlungsführende Dienststelle ausgewertet 

werden. 

2. wie sie die sogenannte „Osmanen Germania“ insgesamt einschätzt, auch unter Anga-

be der Mitgliederzahlen der sogenannten „Osmanen Germania“ und ihrer Vorfeldorga-

nisationen in Baden-Württemberg, der Zusammensetzung nach Nationalität und Mig-

rationshintergrund und der Aktivitäten; 

Zu 2.: 

Bei der Gruppierung „Osmanen Germania“ handelt es sich nach Einschätzung des 

Landeskriminalamts Baden-Württemberg aktuell um die größte rockerähnliche Grup-

pierung in Deutschland. Eine rockerähnliche Gruppierung ist eine Vereinigung von 

Personen mit gemeinsamen, verbindenden Symbolen, Zeichen oder Namen, die durch 

ihr öffentliches Auftreten eine Atmosphäre der Gewalt und Einschüchterung schafft. 

Diese Gruppierungen zeichnen sich insbesondere durch einen hierarchischen Aufbau, 

enge persönliche Bindung, geringe Bereitschaft zur Kooperation mit der Polizei sowie 

selbst geschaffene Regeln und Satzungen aus. 

 

Die „Osmanen Germania“ wurden im Frühjahr 2015 gegründet - die Zahl der Mitglie-

der expandierte schnell. Nach eigenen Angaben der Gruppierung gehören dieser der-

zeit 64 Ortsgruppen (Chapter) in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Die 

meisten Ortsgruppen gibt es in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hamburg, 

Berlin und Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg sind die „Osmanen Germania“ 

seit Juni 2015 vertreten und gliedern sich nach Erkenntnissen des Landeskriminal-
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amts1 in insgesamt neun Ortsgruppen in den Städten Ludwigsburg, Pforzheim, Mann-

heim, Heilbronn, Stuttgart, Ulm, Konstanz, Balingen und Nagold. 

 

Derzeit werden den „Osmanen Germania“ in Baden-Württemberg ca. 140 Mitglieder 

zugeordnet; deutschlandweit ist von ca. 700 Mitgliedern auszugehen. Die Mehrzahl 

der Mitglieder sind türkische Staatsangehörige oder verfügen über einen türkischen 

Migrationshintergrund. Seit April 2016 kommt es zwischen den „Osmanen Germania“ 

und der hauptsächlich aus kurdisch stämmigen Personen bestehenden Gruppierung 

„Bahoz“ vorwiegend im Raum Stuttgart und Ludwigsburg immer wieder zu Auseinan-

dersetzungen, bis hin zu versuchten Tötungsdelikten zum Nachteil von Mitgliedern 

beider Gruppierungen. Vor diesem Hintergrund werden Mitglieder dieser rockerähnli-

chen Gruppierungen seitens der Polizei als gewaltgeneigt eingeschätzt. 

3. inwieweit die Strafverfolgungsbehörden, der Verfassungsschutz und die Gerichte in 

Baden-Württemberg in den vergangenen fünf Jahren mit kriminellen Aktivitäten der 

sogenannten „Osmanen Germania“ bzw. deren Mitgliedern oder Sympathisanten be-

fasst waren; 

Zu 3.: 

Ob eine Person Mitglied, Unterstützer oder Sympathisant der „Osmanen Germania“ 

ist, wird im Verfahrensregister der Strafverfolgungsbehörden nicht erfasst. Nach der-

zeitigen Erkenntnissen sind bzw. waren bei den Staatsanwaltschaften des Landes seit 

Gründung der Gruppierung im Frühjahr 2015 insgesamt 20 Ermittlungsverfahren ge-

gen namentlich bekannte Angehörige bzw. Sympathisanten der genannten Gruppie-

rung anhängig. Zudem werden bzw. wurden acht Ermittlungsverfahren gegen unbe-

kannte Personen geführt, die der Gruppierung zugeordnet werden. Tatvorwürfe sind 

im Wesentlichen versuchte Tötungsdelikte, gefährliche Körperverletzung, schwere 

Raubstraftaten, Erpressung, Bedrohung sowie Verstöße gegen das Waffen- bzw. das 

Betäubungsmittelgesetz. Ein Verfahren gegen Unbekannt wurde im Dezember 2016 

nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt, da die Täter nicht ermittelt werden konnten. In ei-

nem Ermittlungsverfahren wurde wegen versuchten Totschlags Anklage zum Landge-
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richt erhoben. Das gerichtliche Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. In den ande-

ren Ermittlungsverfahren dauern die Ermittlungen noch an. 

 

Seit Dezember 2016 ist beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg eine Ermitt-

lungsgruppe eingerichtet, die mit Unterstützung der betreffenden Präsidien und der 

Bundespolizei mit der Aufarbeitung von Straftaten durch rockerähnliche Gruppierun-

gen betraut ist. Einzelne Ermittlungsverfahren richten sich in diesem Zusammenhang 

auch gegen Mitglieder der „Osmanen Germania“. Weitere Angaben können aus ermitt-

lungstaktischen Gründen und in Hinblick auf die aktuell andauernden Ermittlungen 

nicht gemacht werden. 

 

Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) ist keine Strafverfolgungsbehörde und 

daher nicht mit kriminellen Aktivitäten der sogenannten „Osmanen Germania“ bzw. de-

rer Mitglieder oder Sympathisanten befasst. 

4. wie viele Mitglieder oder Sympathisanten der sogenannten „Osmanen Germania“ der-

zeit in Justizvollzugsanstalten einsitzen; 

Zu 4.: 

In den Justizvollzugsanstalten des Landes werden der Gruppierung derzeit drei Per-

sonen zugerechnet. Zwei weitere Gefangene stehen im Verdacht, die Gruppierung un-

terstützt oder mit dieser sympathisiert zu haben. 

5. inwieweit Mitglieder oder Sympathisanten der sogenannten „Osmanen Germania“ poli-

tisch aktiv sind; 

6. inwieweit ihr Kontakte zwischen sogenannten „Osmanen Germania“ und der türki-

schen Regierungspartei AKP bzw. allgemein zu türkischen Regierungsvertretern be-

kannt sind; 
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Zu 5. und 6.: 

 

Die „Osmanen Germania“ sind nach derzeitigen Erkenntnissen nicht politisch aktiv. 

Sie stehen jedoch in Kontakt zu der „Union Europäisch-Türkischer Demokraten“ 

(UETD) sowie zur Toplumsal Dirilis Hareketi (TDH). Die UETD gilt als inoffizielle Aus-

landsorganisation der türkischen „Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung“ (AKP). Bei 

einer Demonstration und anderweitigen Veranstaltungen der UETD in Mannheim und 

Stuttgart übernahmen Mitglieder der „Osmanen Germania“ den Ordnungsdienst. Da-

bei trugen sie rockertypische schwarze „Kutten“ mit entsprechenden „Chapter“-

Aufschriften. Des Weiteren sind im Internet einzelne Postings zu finden, die Mitglieder 

und Vorstände der „Osmanen Germania“ mit dem Istanbuler AKP-Abgeordneten Metin 

Külünk zeigen. Auch von Ilnur Cevik, dem Chefberater des türkischen Präsidenten 

Erdogan, ist ein Bild zu finden. Der Anführer der „Osmanen Germania“, Mehmet 

Bagci, überreichte Cevik bei einem Besuch in der Türkei ein T-Shirt. In diesem Zu-

sammenhang wurde im Internet folgender Kommentar gepostet: „Unser verehrter 

Chefberater des Staatspräsidenten, Ilnur Cevik, hat die Osmanen Germania im Präsi-

dialamt empfangen. Er trug ein T-Shirt mit Symbolen (den Symbolen der Osmanen 

Germania) und erklärte, als Präsidialamt werde man stets hinter den türkischen 

Staatsbürgern stehen, die im Ausland Terrororganisationen bekämpfen“. Insoweit dürf-

ten in erster Linie kurdische Gruppierungen gemeint sein. 

7. inwieweit ihr Kontakte zwischen den sogenannten „Osmanen Germania“ und den so-

genannten „Grauen Wölfen“ bekannt sind; 

Zu 7.: 

Der Landesregierung sind keine strukturellen oder organisatorischen Verbindungen 

zwischen den sogenannten „Osmanen Germania“ und den sogenannten „Grauen Wöl-

fen“ bekannt. 

8. inwieweit sie in Sachen „Osmanen Germania“ mit anderen Bundesländern und dem 

Bund kommuniziert; 
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Zu 8.: 

Da die „Osmanen Germania“ kein Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes sind, 

kommen sie allenfalls in stark eingeschränkter Weise als Gegenstand des Informati-

onsaustausches innerhalb des Verfassungsschutzverbundes in Betracht. Die Landes-

polizei steht hinsichtlich der Gruppierung „Osmanen Germania“ im Rahmen des poli-

zeilichen Informationsaustauschs mit Dienststellen anderer Bundesländer und dem 

Bund in Kontakt. 

9. inwieweit ein Verbot der Organisation geprüft wird. 

Zu 9.: 

Die Prüfung eines etwaigen Verbots der „Osmanen Germania“ fällt nicht in die Zu-

ständigkeit des Landes Baden-Württemberg (vgl. § 3 Abs. 2 VereinsG). 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

gez. Thomas Strobl 

Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration 

 




